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Benutzung privater Hardware 
Die Nutzung von privater Hardware an firmeneigenen PC’s hat schon zu Problemen 
geführt und die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Aus diesem Grund gelten folgende 
Regelungen: 

1. Es ist nicht erlaubt, private Geräte an Firmen-PCs anzuschließen. Dies 
schließt auch CDs, DVDs, USB Massenspeicher oder sonstige Datenträger 
ein. 

 

2. Es bedarf einer vorherigen Genehmigung, private Handys, Laptops, Tablet-
PCs etc. mit dem Firmenintranet zu verbinden, egal, ob mit Kabel oder über 
W-Lan.  

 

3. Ausnahmen hierzu werden von der Geschäftsleitung im Einzelfall auf Anfrage 
geprüft. 

 


